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RS OGH 1974/4/3 5Ob12/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.04.1974

Norm

ABGB §1165 F

ABGB §1270

Rechtssatz

Bei der halben Wette wünscht der Wettende, daß der andere Teil auf keinen Fall den Erfolg herbeiführe, bei der

negativen Zusicherung jedoch wünscht er zwar, daß der Erfolg überhaupt unmöglich sei, aber wenn er herbeigeführt

werden könne (allgemeine Möglichkeit), gerade vom anderen Teil herbeigeführt werde (besondere Möglichkeit).
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